Beispiel für einen Entscheid bezüglich Baubewilligung im vereinfachten Verfahren









Sachverhalt





Herr Roger Federer hat im vereinfachten Verfahren ein Baugesuch für den Bau eines Carports für zwei Autos eingereicht. Die Breite des Carports weicht von der VSS-Norm ab, weshalb das MobA einen negativen Vorentscheid erlassen hat. In Anbetracht der betroffenen Parzelle hat der Gesuchsteller aber keine Wahl. Das Vorhaben würde zudem ein Parkplatzproblem lösen. Deshalb hat der Gemeinderat beschlossen, die Baubewilligung zu erteilen. 























Gemeinderat YYY
Adresse




Baubewilligung Nr. xxx

Der Gemeinderat


gestützt auf


-	das Gesetz vom 23. Mai 1991 über die Verwaltungsrechtspflege (VRG);

-	das Raumplanungs- und Baugesetz vom 2. Dezember 2008 (RPBG) und sein Ausführungsreglement vom 1. Dezember 2009 (RPBR);

-	das Baugesuch von YYY;

-	sämtliche Bestandteile des Gesuchs,


bewilligt 

Herrn Roger Federer, Gewinnergasse 10, 1000 Tennis
den Bau eines Carports für zwei Autos


auf der wie folgt im Kataster der Gemeinde bezeichneten Parzelle: 

Plan Nr.: 28 	Parzelle 1523	Ortsname: Gewinnergasse 10


zu den folgenden Bedingungen: 

1. Endgültig unter Vorbehalt der Rechte Dritter, der Bestimmungen zur öffentlichen Ordnung und der strengen Einhaltung der Pläne, der Bedingungen der kantonalen Stellungnahmen durch den Gesuchsteller. 

2. In seinem negativen Vorentscheid verweist das MobA darauf, dass die Norm VSS 40 291 bezüglich Anordnung und Geometrie von Parkierungsanlagen für Personenwagen und Motorräder nicht eingehalten wird. Laut dieser Norm ist für das Abstellen von zwei Fahrzeugen zwischen den Mauern ein Mindestabstand von 5,6 Meter notwendig. Im vorliegenden Fall beträgt der Abstand zwischen den beiden Mauern 5,45 Meter. 

In Anbetracht der Konfiguration der Parzelle kann der Gesuchsteller den Carport weder anderweitig platzieren noch verbreitern. Es ist zudem anzumerken, dass die Zufahrtsstrasse zur Garage gerade und übersichtlich ist. Auch wenn die VSS-Normen als Ausdruck der Wissenschaft und der Erfahrung der Fachpersonen als Expertenmeinung betrachtet werden können, sind es keine Rechtsnormen im engeren Sinn. Wenn legitime Gründe eine Abweichung rechtfertigen, ist das Gericht nicht an diese Normen gebunden. Der allgemeine Verweis auf die fachlichen Normen gemäss Artikel 119 RPBG ändert nichts an dieser Feststellung (vgl. in diesem Sinn Art. 27 Abs. 1 RPBR; ATC 602 2011 74 und 89 vom 7. Dezember 2012; ATC 603 2012 235 vom 24. Januar 2014 E. 19b). So weicht die Gemeindebehörde in Anbetracht des vorliegenden Sonderfalls vom negativen Vorentscheid des MobA ab und erteilt die beantragte Baubewilligung. 

3. Die Arbeiten müssen innert zwei Jahren nach der Erteilung der Bewilligung begonnen werden; läuft diese Frist unbenützt ab, so wird die Bewilligung hinfällig.

4. Dieser Entscheid kann mit Beschwerde an die Oberamtsperson innert 30 Tagen ab Mitteilung angefochten werden. 

5. Die Gebühren von 480 Franken sind zulasten des Gesuchstellers. 

Im Namen des Gemeinderats 

	Der Ammann	Der Gemeindeschreiber

	Stanislas Wawrinka	Andy Murray


Ort und Datum: Tennis, 3. März 2023
